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Weltreise Attraktiver Kombibonus
Besondere Angebote

Ozeanien - Die blauen Lagunen der Südsee
Von Honolulu nach Nouméa
EUR1202 | 17.01.2012 - 06.02.2012 | 19 Tage

Thema Preisspecials

Vor Jahrtausenden besiedelten die Polynesier die unzähligen Inseln und Atolle der
Südsee. Heute schenken Ihnen die Eilande Samoas kostbare Einblicke in uraltes
Kulturgut und auch die große Gastfreundschaft der Fidschianer hat eine lange
Tradition. Inseln wie Kiribati oder Tokelau betören mit einsamen Stränden und
glasklaren Lagunen, deren schillernde Unterwasserwelt erst durch die
Schnorchelbrille ihre ganze Pracht offenbart. Ein Meer an exotischen Erlebnissen
unter dem Kreuz des Südens.

Highlights auf dieser Reise
• Die Schnorchel- und Badeparadiese im Südpazifik
• Erkundung des Volcanoes-Nationalparks*
• Kabarettist Detlef Wutschik mit "Herr Momsen" an Bord
• Landeskundlicher Experte Christian Walter und
  Dipl.-Biologin Brigitte Fugger an Bord
• Neuer Hafen: Yasawa-Inseln/Fidschi

* Diese Arrangements sind nicht im Reisepreis enthalten.
   Änderungen vorbehalten.

Datum Reiseziele
Di 17.01. Linienflug Deutschland - San Francisco

Transfer in ein First-Class-Hotel
Übernachtung mit Frühstück
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Mi 18.01. San Francisco
Transfer zum Linienflug nach Honolulu
Transfer zur Einschiffung auf die EUROPA
Honolulu/Oahu, 19.00 Uhr Abfahrt

Do 19.01. Hilo, 8.30 - 17.00 Uhr
Kreuzen vor dem Hawaii National Park

Fr 20.01. bis 21.01. Entspannung auf See
So 22.01. Überqueren der Datumsgrenze, dieser Tag entfällt
Mo 23.01. Tabuaeran, 8.00 - 17.00 Uhr 
Di 24.01. Entspannung auf See
Di 24.01. Überqueren der Datumsgrenze, dieser Tag zählt doppelt
Mi 25.01. Nukunonu, 9.00 - 14.00 Uhr 
Do 26.01. Apia, 8.00 - 12.30 Uhr

Fagamalo, 16.30 Uhr Ankunft  
Fr 27.01. Fagamalo, 19.00 Uhr Abfahrt  
Sa 28.01. Überqueren der Datumsgrenze, dieser Tag entfällt
So 29.01. Entspannung auf See
Mo 30.01. Suva, 8.00 - 18.00 Uhr
Di 31.01. Yasawa-Inseln, 8.00 - 19.00 Uhr  
Mi 01.02. Lautoka, 9.00 - 15.00 Uhr
Do 02.02. Entspannung auf See
Fr 03.02. Île des Pins, 9.00 - 17.00 Uhr 

Nouméa/Neukaledonien, 22.00 Uhr Ankunft
Übernachtung an Bord

Sa 04.02. Nouméa
Transfer zum Flug nach Sydney
Transfer in ein First-Class-Hotel
Übernachtung mit Frühstück

So 05.02. Sydney
Transfer zum Linienflug nach Deutschland

Mo 06.02. Ankunft in Deutschland

 = auf Reede       = Zodiacanlandung

Honolulu/Oahu/USA
Erweitern Sie Ihre Kreuzfahrt, bevor sie begonnen hat, und genießen Sie Hawaii
individuell*.

Hilo/Hawaii/USA
Die hawaiianischen Inseln sind ein Traumziel im Pazifik mit langen Stränden, üppigen
Regenwäldern und dem faszinierenden Erbe der Vulkane. Big Island ist das größte
Eiland des Archipels und gehört mit seinen fünf Feuerbergen zu den weltweit aktivsten
vulkanischen Regionen. Erkunden Sie den Volcanoes-Nationalpark* und spazieren Sie
zum Krater sowie durch eine Höhle aus Lavagestein. Ein anderes natürliches Schauspiel
auf Big Island sind die Akaka- und Regenbogenfälle*, die sich im Grün des tropischen
Dschungels tosend in die Tiefe stürzen.

Tabuaeran (Fanning Island)/Kiribati
Dieser kleine Südseetraum wurde 1798 von Kapitän Edmund Fanning entdeckt. Auch Sie
lädt das Inselchen zu Erkundungen auf eigene Faust mit dem Fahrrad oder einem lokalen
Truck ein. Oder möchten Sie an den herrlichen Sandstränden entspanntes Südseeleben
genießen?

Nukunonu/Tokelau
Willkommen an einem der abgeschiedensten Orte der Erde. Mit lokalen Booten landen
Sie in Nukunonu an, erkunden die riesige Lagune oder lassen sich beim Schwimmen und
Schnorcheln im türkisblauen Wasser von diesem traumhaften Atoll begeistern.

Apia/Upolu/Samoa
Marschmusik in der Südsee? Auf Upolu nichts Ungewöhnliches, denn die Insel war
Anfang des 20. Jh. eine deutsche Kolonie. So sehen Sie im Rahmen Ihrer Tour in Apia
und Umgebung* auch einige alte Gebäude aus der Kolonialzeit. Der letzte Wohnort von
Robert Louis Stevenson liegt in einem tropischen Park. Die Originalmöbel und
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 9.126
 11.126
 11.366
 11.596
 13.846
 12.226
 13.246
 16.746
 13.636
 14.256

-manuskripte entführen Sie in die Welt des schottischen Schriftstellers, der besonders für
seine Werke „Die Schatzinsel" und „Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde"
berühmt wurde.

Fagamalo/Savai´i/Samoa
Den Samoern gilt dieses stille und beschauliche Eiland als die Urheimat aller Polynesier.
Landen Sie mit den Zodiacs am Strand an, bewundern Sie die bunte Unterwasserwelt beim
Schnorcheln in der glasklaren Lagune oder erkunden Sie die Insel* in lokalen Bussen.
Ein Vulkanausbruch Anfang des 20. Jh. hinterließ im Norden bizarre Lavafelder.
Freundlich zeigen sich die traditionsbewussten Inselbewohner, die Ihnen mit alten
Folkloretänzen Einblicke in ihre Kultur schenken.

Suva/Viti Levu/Fidschi
„Bula" und herzlich willkommen auf den Fidschis. Die Fidschianer nennen ihre Heimat
schlicht „Paradies". Daneben sind die malerischen Eilande auch als Gewürzinseln* der
Südsee bekannt. Inmitten einer üppigen tropischen Vegetation mit dichtem Dschungel und
rauschenden Wasserfällen erwartet Sie ein fantastischer Gewürzgarten. Hier können Sie
Einblicke in den Anbau und die Pflege verschiedenster Gewürzpflanzen sammeln. In
Nausori schlendern Sie über den lebhaften lokalen Markt, beobachten das bunte Treiben
und begutachten, welche exotischen Früchte und frischen Gemüse auf dem Speiseplan
der Fidschianer stehen.

Yasawa-Inseln/Fidschi
Erst seit einigen Jahren ist dieser traumhafte Archipel für Besucher erschlossen. Sechs
größere und viele kleine Inseln sind von kristallklarem Meer und unberührten Riffen
umgeben. Erkunden Sie mit den Zodiacs oder lokalen Booten dieses herrliche Fleckchen
Erde und bewundern Sie die schillernde Fisch- und Farbenpracht vor Ihrer
Schnorchelbrille.

Lautoka/Viti Levu/Fidschi
Loloma, die Gastfreundschaft, ist den Fidschianern heilig. Auf einer Jeepfahrt* in das
Nausori-Hochland von Viti Levu bekommen Sie weitere Einblicke in ihre Kultur und
probieren bei einer Kava-Zeremonie das traditionelle Pfeffergetränk. Auch im Dorf
Viseisei* werden Sie herzlich empfangen. Und die Orchideen im „Garten des
schlafenden Riesen" lassen Ihre Begeisterung für die Südsee nur noch mehr erblühen.

Île des Pins/Neukaledonien
Warum diese Insel auch den Namen „Juwel des Pazifiks" trägt? An ihren langen, ruhigen
Sandstränden oder beim Schnorcheln in der türkis schimmernden Lagune werden Sie es
schnell herausfinden.

Nouméa/Neukaledonien
Nach einer letzten Übernachtung an Bord erfolgt die Weiterreise nach Sydney. Verbringen
Sie einen Tag in der weltoffenen australischen Metropole, bevor es am nächsten Tag
zurück nach Deutschland geht. Es sei denn, Sie verlängern und genießen im
Nachprogramm* Sydney und das magische Ziel Ayers Rock.

* Diese Arrangements sind nicht im Reisepreis enthalten. Die aufgeführten
  Landaktivitäten sind in Planung. Änderungen vorbehalten. Das aktuell gültige
  Ausflugsprogramm entnehmen Sie bitte der Landausflugsbroschüre, die
  ca. 4 Monate vor Reisebeginn vorliegt.

Kategorie Suiten-Typ Preis pro Person in € *
0 Garantie-Zweibett¹
1 Suite
2 Suite
3 Suite
1-3 Suite zur Alleinbenutzung
4 Veranda Suite
5 Veranda Suite
4-5 Veranda Suite zur Alleinbenutzung
6 Veranda Suite
7 Veranda Suite
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 18.306
 19.896
 - auf Anfrage -
 15.356
 8.916

-1.055
-1.660

96
90

+20
90

+20

6-7 Veranda Suite zur Alleinbenutzung
8 Penthouse Deluxe Suite
9 Penthouse Grand Suite
10 SPA Suite
11 Zusatzbett für 3. Person

ohne Anreisearrangement
ohne Abreisearrangement
Im Reisepreis bereits enthalten (zur Information):
Treibstoffanteil seit 16.5.2011
Kerosinanteil Anreise
Erhöhung seit 16.7.2011
Kerosinanteil Abreise
Erhöhung seit 16.7.2011

Verlängertes Vergnügen: Kombinieren Sie die Reisen EUR1201 und EUR1202,
EUR1202 und EUR1203 oder EUR1201 bis EUR1203.
Nähere Informationen finden Sie hier

¹ Sie bezahlen lediglich den aufgeführten Garantiepreis zur Doppelnutzung. Die
Unterbringung erfolgt je nach Verfügbarkeit in einer Suite der Kategorie 1 - 7. Bei
Kombination mehrerer Reisen in einer Garantiesuite ist ein Umzug zwischen den
einzelnen Reisen erforderlich. Die Zuteilung einer durchgängigen Suite ist nicht
möglich. Ihre genaue Suitennummer erhalten Sie zu Beginn der Reise an Bord
(begrenztes Kontingent).

² Bei der Buchung Ihrer Reise bis 210 Tage (ca. sieben Monate) vor Reiseantritt
erhalten Sie eine Frühbucherermäßigung von 5% auf den Seepreis (Katalogpreis
abzgl. An- und Abreisearrangement und Treibstoffanteil). Erläuterungen zu Kombi-
Ermäßigung, Frühbucherermäßigung und ggf. Kombibonus finden Sie in der Rubrik
Allgemeine Informationen.

* Der Preis schließt die aktuell geltenden Steuern ein.

REISE CONCIERGE: HAWAII & NEW YORK & NOUMEA

Unser Reise Concierge bringt Ihre Wünsche auf den Weg
Die exklusiv für Sie zusammengestellten Vor- und Nachprogramme zu dieser
Reise werden für folgende Häfen angeboten:
Hawaii
New York
Noumea

VERLÄNGERUNG : HAWAII INDIVIDUELL

Wenn Sie Ihren Aufenthalt auf Hawaii vor der Kreuzfahrt
individuell verlängern möchten, bieten wir auf Anfrage und nach Verfügbarkeit
gern ein individuell abgestimmtes Hotelprogramm an. Bitte beachten Sie,
dass es bei der Vielfalt an Hotels und Inseln sehr große Preis- und
Qualitätsunterschiede gibt. Zu den Topadressen gehören zum Beispiel das
The Kahala Hotel & Resort auf Oahu, die Four Seasons Resorts auf Maui
und Big Island sowie das Grand Hyatt auf Kauai. Gern stehen Ihnen Ihr
Reisebüro und Hapag-Lloyd Kreuzfahrten für Rückfragen zur Verfügung.

NACHPROGRAMM A: SYDNEY - DIE TRAUMSTADT AM WASSER

Sa., 04.02.
Nouméa
Transfer zum Flug nach Sydney und dort in ein First-Class-Hotel. Zwei
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Übernachtungen mit Frühstück.

So., 05.02.
Sydney
Die australische Metropole gibt sich kosmopolitisch, modern und vital. Bei
einer Stadtrundfahrt darf eine Besichtigung des berühmten Opernhauses
natürlich nicht fehlen. Außerdem führt Sie eine Bootstour durch den Hafen
von Sydney, vorbei an kleinen Ortschaften und Buchten. Mittagessen
unterwegs.

Mo., 06.02.
Sydney
Der Vormittag gehört Ihnen für weitere Entdeckungen. Transfer zum Linienflug
nach Deutschland.

Di., 07.02.
Ankunft in Deutschland.

Aufpreis*:
€ 390 pro Person im Doppelzimmer
€ 640 pro Person im Einzelzimmer

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen**

NACHPROGRAMM B: SYDNEY UND DAS MAGISCHE ZIEL AYERS
ROCK

Sa., 04.02.
Nouméa
Transfer zum Flug nach Sydney und dort in ein First-Class-Hotel. Zwei
Übernachtungen mit Frühstück.

So., 05.02.
Sydney
Die australische Metropole gibt sich kosmopolitisch, modern und vital. Bei
einer Stadtrundfahrt darf eine Besichtigung des berühmten Opernhauses
natürlich nicht fehlen. Außerdem führt Sie eine Bootstour durch den Hafen
von Sydney, vorbei an kleinen Ortschaften und Buchten. Mittagessen
unterwegs.

Mo., 06.02.
Sydney
Transfer zum Linienflug zum Ayers Rock und dort ins exklusive Zelthotel
Longitude 131°. Entdecken Sie dieses magische Reiseziel, und lassen Sie
sich von der individuellen Atmosphäre dieser außergewöhnlichen Unterkunft
überraschen. Zwei Übernachtungen mit Vollpension.

Di., 07.02.
Ayers Rock
Genießen Sie die spektakuläre Natur, und sammeln Sie Eindrücke von dem
Geist und der Geschichte der einheimischen Stämme.

Mi., 08.02.
Ayers Rock
Transfer zum Linienflug nach Sydney und dort zurück in ein First-Class-
Hotel. Eine Übernachtung mit Frühstück.

Do., 09.02.
Sydney
Der Vormittag gehört Ihnen für weitere Entdeckungen. Transfer zum Linienflug
nach Deutschland.

Fr., 10.02.
Ankunft in Deutschland.
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Aufpreis*:
€ 4.490 pro Person im Doppelzimmer
€ 5.940 pro Person im Einzelzimmer

Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen**
Begrenzte Teilnehmerzahl

HOTEL LANDHAUS WACHTELHOF: 2-TAGES-ARRANGEMENT
„ATLANTIK“

Für alle, die bewusst etwas Abstand vom Alltag gewinnen möchten,
empfiehlt sich dieses Arrangement: Verlängern Sie Ihren Urlaub, und
genießen Sie entweder vor oder nach Ihrer Kreuzfahrt eine erholsame Zeit in
Niedersachsen. Zudem besteht die Möglichkeit, den Aufenthalt zu splitten und
jeweils eine Nacht vor und nach der Reise in dem exklusiven Hotel zu
verbringen.

Das familiengeführte Luxushotel Landhaus Wachtelhof in Rotenburg an der
Wümme empfängt Sie mit gelebter Gastfreundschaft und spürbarer Liebe fürs
Detail bei Service und Ambiente. Genießen Sie die stilvolle Atmosphäre des
Hotels, und entspannen Sie in der großzügigen Wachtelhof-Therme.

Das Arrangement „Atlantik" schließt die folgenden Leistungen ein
• Willkommenscocktail „Rote Wachtel" an der Kaminbar
• Zwei Übernachtungen inklusive Frühstück
• An den Abenden wird Ihnen jeweils ein 3-Gänge-Menü à la carte
  serviert
• Freie Nutzung der Wachtelhof-Therme
• Garagenstellplatz für Ihren Pkw während der gesamten Kreuzfahrt
  inklusive einer professionellen Gesamtreinigung
• Transfers vom/zum Wachtelhof zu/von den Häfen Hamburg, Kiel oder
  Travemünde bzw. den norddeutschen Flughäfen
• Cocktail und Fingerfood bei Ihrer Kreuzfahrtrückkehr zum Abschied im
  Wachtelhof

Arrangement „Atlantik"
€ 550 pro Person im Doppelzimmer
€ 650 pro Person im Einzelzimmer

Hinweise:
• Keine Buchung über Hapag-Lloyd Kreuzfahrten
• Keine Hapag-Lloyd Reiseleitung
• Offizielle Check-in-Zeit 15.00 Uhr
• Offizielle Check-out-Zeit 12.00 Uhr

Die Reservierung und Bezahlung erfolgt direkt über

Hotel Landhaus Wachtelhof
Gerberstraße 6
27356 Rotenburg/Wümme

Telefon +49 4261 853-0
Telefax +49 4261 853-200

www.wachtelhof.de

Änderungen vorbehalten.
*   Aufpreis zum ausgeschriebenen An- bzw. Abreisearrangement.
** Bei nicht erreichter Mindestteilnehmerzahl erfolgt die Absage
    spätestens vier Wochen vor Reisebeginn.
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Attraktiver Kombibonus € 1.000

Bei Kombination der Reisen EUR1201 und EUR1202 sparen Sie
€ 800, bei Kombination der Reisen EUR1202 und EUR1203 sparen Sie
€ 1.000 oder bei Kombination der Reisen EUR1201 bis EUR1203
sparen Sie € 2.500.

Exklusive Reisearrangements

Was für ein Jahresauftakt! Von den endlos langen Stränden an Mexikos
Westküste bringt die EUROPA Sie direkt zu den Vulkaninseln des
hawaiianischen Archipels (EUR1201) und weiter zu versteckten
Inselparadiesen der Südsee (EUR1202). Bei Kombination beider
Reisen durchqueren Sie einen Monat lang den gesamten Pazifik von
Ost nach West und erleben so diese außergewöhnliche Region in ihrer
ganzen Vielfalt. Fremde Kulturen, eine schillernde Unterwasserwelt und
die exotische Flora und Fauna garantieren unvergessliche Erlebnisse.
Zu beiden Kreuzfahrten - ob einzeln oder in Kombination - bieten wir
Ihnen besonders komfortable An- und Abreisearrangements. Sie fliegen
in der Business-Class mit British Airways bzw. United Arlines und
genießen während der An- und Abreise exzellenten Service.

Weitere Informationen finden Sie im folgenden PDF:

 Exklusives Reisearrangement in der Business Class
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Die Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH, nachstehend „Hapag-Lloyd“ genannt, führt Reisen nach 
Maßgabe der folgenden Bedingungen durch. Diese Bedingungen gelten nicht für die Beförderung 
von Tieren sowie für Gegenstände, die aufgrund besonderer Vereinbarung befördert werden. Die 
Überschriften in diesen Bedingungen sollen ausschließlich die Übersicht erleichtern und in keiner 
Weise für den Inhalt oder die Auslegung der Klauseln bindend sein.

1. Abschluss des Reisevertrages und Anmeldung von Mitreisenden
Mit der Anmeldung bietet der Reisende Hapag-Lloyd den Abschluss des Reisevertrages verbind-
lich an. Die Anmeldung ist schriftlich vorzunehmen und hat die vollständigen Daten des zur Reise 
genutzten Passdokuments (Manifestdaten) aller Reisenden zu enthalten. Sie erfolgt durch den 
Anmelder auch für alle in der Anmeldung mit aufgeführten Reisenden. Der Anmelder erklärt aus-
drücklich, für die vertraglichen Verpflichtungen aller in der Anmeldung mit aufgeführten Reisenden 
einzustehen. Der Reisevertrag kommt erst mit der schriftlichen Reisebestätigung durch Hapag-
Lloyd zustande. Gleiches gilt im Falle einer Buchung über das Internet. Die elektronische Bestäti-
gung des Zugangs der Reiseanmeldung stellt keine Annahme des Reisevertrages dar.
Weicht die Reisebestätigung von Hapag-Lloyd von dem Inhalt der Anmeldung des Reisenden ab, 
so liegt ein neues Angebot von Hapag-Lloyd vor, an das sich Hapag-Lloyd zehn Tage ab Zugang 
der Bestätigung gebunden hält und das der Reisende innerhalb dieser Frist durch ausdrückliche 
oder schlüssige Erklärung (Anzahlung bzw. vollständige Zahlung des Reisepreises) annehmen 
kann. Reisevermittler (z. B. Reisebüros) und Leistungsträger (z. B. Hotels, Beförderungsunterneh-
men) sind von Hapag-Lloyd nicht bevollmächtigt, Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte zu geben 
oder Zusicherungen zu machen, die den vereinbarten Inhalt des Reisevertrages abändern, über 
die vertraglich zugesagten Leistungen von Hapag-Lloyd hinausgehen oder im Widerspruch zur 
Reiseausschreibung stehen.

2. Flugbeförderung
Ist mit der Reise eine Flugbeförderung verbunden, so gelten für diesen Reiseteil die Flugbeförde-
rungsbedingungen der jeweiligen ausführenden Fluggesellschaft (vgl. wegen der Haftung auch 
Ziffer 16 B c), die von Hapag-Lloyd auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
Die Flugzeiten der Sonderflüge sind von der zeitlichen Verfügbarkeit der Flugzeuge auf dem Char-
termarkt sowie der Genehmigung durch die Luftraumüberwachung abhängig und können daher 
auch in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden liegen.
Hapag-Lloyd wird den Reisenden über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft bzw. der 
ausführenden Fluggesellschaften aller im Rahmen der Reise zu erbringenden Flugbeförderungs-
leistungen informieren. Steht bei der Anmeldung die ausführende Fluggesellschaft noch nicht fest, 
so wird Hapag-Lloyd dem Reisenden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften nennen, 
sobald Hapag-Lloyd die ausführende Fluggesellschaft kennt, spätestens jedoch mit Versand der 
vorläufigen Reisedokumente zur gebuchten Reise. Wechselt die dem Reisenden als ausführende 
Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, wird Hapag-Lloyd den Reisenden über den Wechsel 
informieren. Die „Black List“ der Luftfahrtunternehmen, denen der Betrieb in der EU untersagt ist, 
ist im Internet unter http://ec.europa.eu/transport/air-ban einsehbar.

3. Bezahlung
Die Bezahlung des Reisepreises hat per Überweisung direkt an Hapag-Lloyd zu erfolgen. 
Eine Zahlung an das vermittelnde Reisebüro hat keine schuldbefreiende Wirkung. Bei 
Vertragsabschluss, d. h. bei Erhalt der schriftlichen Reisebestätigung, ist eine Anzahlung von 10% 
des Reisepreises pro Reiseteilnehmer zu leisten. Vor Leistung der Anzahlung erhält der Reisende 
einen Sicherungsschein (siehe Ziffer 17). Die Restzahlung ist vier Wochen vor Reisebeginn fällig. 
Bei Buchungen ab vier Wochen vor Reisebeginn wird die Gesamtzahlung sofort fällig. Die endgül-
tigen Reisedokumente versendet Hapag-Lloyd nach Erhalt der Restzahlung (frühestens vier 
Wochen vor Reisebeginn) und Vorliegen der vollständigen Passdaten der von dem Reisenden 
angemeldeten Reiseteilnehmer (Manifestdaten). Kommt der Kunde seiner Zahlungsverpflichtung 
nicht fristgerecht nach, kann Hapag-Lloyd nach erfolgloser Mahnung mit Nachfristsetzung von 
dem Reisevertrag zurücktreten und als Entschädigung ein Rücktrittsentgelt gemäß Ziffer 10  
dieser Reisebedingungen verlangen. Dem Reisenden steht das Recht zu, Hapag-Lloyd nach-
zuweisen, dass ein Schaden nicht entstanden ist oder dieser wesentlich niedriger ist als die  
Pauschale.

4. Reisevorschriften, Reisepapiere
Der Reisende hat alle Gesetze, Verordnungen, Anordnungen oder Reisebestimmungen (Vorschrif-
ten) der Länder und Häfen, die von der Reise berührt werden, sowie alle Regeln und Anweisungen 
von Hapag-Lloyd oder ihren Beauftragten zu befolgen. Hapag-Lloyd wird Staatsangehörige aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz über Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesund-
heitsvorschriften vor Vertragsabschluss sowie über deren eventuelle Änderungen vor Reiseantritt 
unterrichten. Staatsangehörige anderer EU-Länder erhalten diese Informationen auf Anfrage. Für 
Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft. Dabei wird davon ausgegan-
gen, dass keine Besonderheiten in der Person des Reisenden und eventueller Mitreisender (z. B. 
Doppelstaatsangehörigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen. Der Reisende hat sich die notwendigen 
Reisepapiere (z. B. Visa, Impfzeugnisse, Online-Reisegenehmigungen wie die ESTA-Genehmi-
gung der USA) selbst zu beschaffen und diese auf Verlangen vorzuweisen. Alle Kosten und Nach-
teile, die aus der Nichtbefolgung der genannten Vorschriften, Regeln und Anweisungen erwach-
sen, gehen zulasten des Reisenden. 
Sollten Einreisevorschriften einzelner Länder vom Reisenden aus von diesem zu vertretenden 
Gründen nicht eingehalten werden oder sollte ein Visum durch das Verschulden des Reisenden 
nicht rechtzeitig erteilt werden, sodass der Reisende deshalb an der Reise gehindert ist, so kann 
Hapag-Lloyd den Reisenden mit den entsprechenden Rücktrittsgebühren gemäß Ziffer 10 dieser 
Reisebedingungen belasten. Dem Reisenden steht in diesem Fall das Recht zu, Hapag-Lloyd 
nachzuweisen, dass ein Schaden nicht entstanden ist oder dieser wesentlich niedriger ist als die 
Pauschale.
Der Reisende haftet gegenüber Hapag-Lloyd für alle Folgen und Schäden, insbesondere Strafen, 
Bußen und Auslagen, die sie zahlen oder hinterlegen muss, weil der Reisende die bezüglich der 
Ein-, Aus- oder Durchreise geltenden Vorschriften des betreffenden Landes aus von ihm zu ver-
tretenden Gründen nicht befolgt oder die erforderlichen Urkunden nicht vorgewiesen hatte. Der 
Reisende ist verpflichtet, Geldbeträge, die Hapag-Lloyd in diesem Zusammenhang zahlen oder 
hinterlegen muss, sofort zu erstatten.

5. Gepäck
Das Gepäck darf nur persönliche Gebrauchsgegenstände enthalten. Insbesondere ist es dem 
Reisenden nicht gestattet, Waffen und andere gefährliche Gegenstände, Rauschmittel sowie für 
den Verbrauch während der Reise bestimmte alkoholische Getränke an Bord zu nehmen. Ziffer 4 
Abs. 2 dieser Bedingungen findet entsprechende Anwendung. Gepäck, das insofern verbotene 
Gegenstände enthält, kann von der (Weiter-)Beförderung ausgeschlossen werden. Der Reisende 
muss sein Gepäck leserlich mit seinem Namen, seiner Kabinennummer und dem Abfahrtsdatum 
etikettieren; anderenfalls ist Hapag-Lloyd für Verlust, Verwechslungen und fehlerhaftes Ein- oder 
Ausladen mit Ausnahme von Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Handelns nicht verant-
wortlich.

6. Leistungen
Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, schließt der Reisepreis die Beförde-
rung und Unterbringung des Reisenden und des Gepäcks sowie die Verpflegung an Bord ein. 
Nicht im Reisepreis enthalten sind Landausflüge und Getränke – sofern in der Reiseausschrei-
bung nicht anders vermerkt – sowie besondere Dienstleistungen (z. B. Wäscherei, Friseur, Mas-

seur). Im Übrigen ergibt sich der Umfang der vertraglichen Leistungen von Hapag-Lloyd aus den 
Leistungsbeschreibungen, die in dem für die Reise gültigen Prospekt und der Reisebestätigung 
enthalten sind. 
Nebenabreden (Wünsche, Vereinbarungen), die den Umfang der vertraglichen Leistungen verän-
dern, bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch Hapag-Lloyd.

7. Ärztliche Leistungen
Die Leistungen des Schiffsarztes sind nicht Bestandteil des Reisevertrages. Der Patient schließt in 
jedem Fall einen separaten Behandlungsvertrag mit dem Bordarzt ab, allerdings werden die Kos-
ten für die Behandlung infolge eines von Hapag-Lloyd resp. ihren Mitarbeitern verursachten Unfal-
les, der an Bord bzw. während eines von Hapag-Lloyd veranstalteten Landausflugs geschehen 
ist, durch Hapag-Lloyd übernommen.
In allen anderen Fällen berechnet der Arzt für seine Inanspruchnahme ein Honorar gemäß der 
geltenden Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ). 

8. Landausflüge
Der Inhalt dieser Reisebedingungen gilt für Landausflüge entsprechend. Auf der Europa, 
COLUMBUS 2 und BREMEN kommt bei ausgesuchten Ausflügen leihweise ein individuelles 
Audiosystem zum Einsatz. Verlust oder Beschädigung des Gerätes stellt Hapag-Lloyd dem  
Reisenden mit 7 250 in Rechnung. Dem Reisenden steht das Recht zu, Hapag-Lloyd nachzuwei-
sen, dass ein Schaden nicht entstanden ist oder dieser wesentlich niedriger ist als die Pauschale.

9. Leistungsänderungen, besondere Gegebenheiten der Schifffahrt
Änderungen und Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Rei-
severtrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden, wie z. B. wegen Reisewarnungen 
des Auswärtigen Amtes oder der besonderen Gegebenheiten der Schifffahrt, und von Hapag-
Lloyd nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind gestattet, soweit sie nicht erheb-
lich sind und nicht den Gesamtzuschnitt der Reise beeinträchtigen. Die geänderte Leistung tritt an 
die Stelle der ursprünglich geschuldeten Leistung. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben 
unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Bei einer erheblichen 
Änderung einer wesentlichen Reiseleistung ist der Reisende berechtigt, ohne Kosten vom Reise-
vertrag zurückzutreten oder wie bei einer zulässigen Reiseabsage durch Hapag-Lloyd die Teilnah-
me an einer gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn Hapag-Lloyd in der Lage ist, eine solche aus 
ihrem Angebot ohne Mehrpreis anzubieten. Der Reisende ist verpflichtet, diese Rechte unverzüg-
lich nach dem Erhalt der Änderungsmitteilung Hapag-Lloyd gegenüber geltend zu machen. 
Hapag-Lloyd wird den Reisenden unverzüglich nach Kenntnis von einer wesentlichen Änderung 
der Reiseleistung oder einer zulässigen Reiseabsage informieren. Falls ein Schiff aus von Hapag-
Lloyd nicht zu vertretenden Gründen in Quarantäne kommt, hat der Reisende selbst die Kosten 
für seinen Unterhalt zu tragen. Ist er an Bord und wird er dort verpflegt, hat er die entstehenden 
Mehrkosten zu ersetzen.

10. Rücktritt des Reisenden
Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Es wird aus Beweiszwe-
cken empfohlen, die Rücktrittserklärung schriftlich abzugeben. Die Erklärung wird wirksam an 
dem Tag, an dem sie bei Hapag-Lloyd bzw. dem buchenden Reisebüro eingeht. Tritt der Reisen-
de zurück, so wird folgende pauschalierte Entschädigung für getroffene Reisevorkehrungen und 
Aufwendungen fällig:
bis zum 150. Tag vor Reisebeginn 7 50 pro Person
vom 149. bis 100. �Tag vor Reisebeginn   5% des Reisepreises 

(mind. jedoch 7 50 pro Person)
vom   99. bis   50. Tag vor Reisebeginn 10% des Reisepreises
vom   49. bis   22. Tag vor Reisebeginn 25% des Reisepreises
vom   21. bis   15. Tag vor Reisebeginn 50% des Reisepreises
vom   14. Tag bis Reisebeginn 75% des Reisepreises
Dem Reisenden wird in diesem Zusammenhang in seinem eigenen Interesse der Abschluss einer 
Reiserücktrittskosten- sowie Reiseabbruchversicherung empfohlen, sofern diese Leistungen nicht 
bereits in dem gebuchten Reisepaket enthalten sind. Diese Regelung gilt auch bei kombinierten 
Flug-Schiffs-Reisen sowie bei Rücktritt von eingeschlossenen bzw. zusätzlich gebuchten Zubrin-
gerflügen oder sonstigen An- und Abreisearrangements. Soweit Hapag-Lloyd durch die Leis-
tungsträger höhere Gebühren auferlegt werden, sind Rücktrittsgebühren bis zur Höhe des Reise-
preises fällig. Rücktrittsentgelte sind jeweils sofort fällig. Dem Reisenden steht das Recht zu, 
Hapag-Lloyd nachzuweisen, dass ein Schaden nicht entstanden ist oder dieser wesentlich nied-
riger ist als die Pauschale.
Bei abweichenden Rücktrittsbedingungen der bei Hapag-Lloyd-Programmen beteiligten Reede-
reien und anderer Leistungsträger oder Hotels gelten deren Rücktrittsbedingungen, sofern darauf 
in der Buchungsbestätigung ausdrücklich hingewiesen wird.

11. Umbuchung, Ersatzreisende
Als Umbuchungen gelten Änderungen des Reiseteilnehmers, des Reisetermins, des Reiseziels, 
der Beförderung oder der bereits gebuchten Reisepreiswährung. Auf Wunsch des Reisenden 
nimmt Hapag-Lloyd eine Umbuchung bis zum 150. Tag vor Reisebeginn vor. Hierfür erhebt 
Hapag-Lloyd ein Bearbeitungsentgelt von 7  50 pro Person. Eine Umbuchung ab dem 149. Tag 
vor Reisebeginn setzt den Rücktritt des Reisenden zu den Bedingungen gemäß Ziffer 10 voraus 
und bedarf einer nachfolgenden Neuanmeldung.
Der Reisende ist berechtigt, bei einem Rücktritt vom Reisevertrag einen Ersatzreisenden zu 
benennen. Dieser Ersatzreisende tritt neben ihm in die Rechte und Pflichten des Reisevertrages 
mit Hapag-Lloyd ein und haftet neben ihm als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch 
den Eintritt entstandenen Mehrkosten. Hapag-Lloyd kann dem Eintritt des Dritten widersprechen, 
wenn dieser den besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche 
Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. Tritt die Ersatzperson an die Stelle 
des angemeldeten Teilnehmers, erhebt Hapag-Lloyd mindestens ein Bearbeitungsentgelt von  
7  50 pro Person.
Bei Namensberichtigungen an bereits ausgestellten Reisedokumenten (im Gegensatz zu Ände-
rungen des Reiseteilnehmers) können anfallende Gebühren an den Reisenden weiterbelastet  
werden.

12. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Reisende einen Teil der Reiseleistung infolge vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen 
zwingenden Gründen nicht in Anspruch, so kann Hapag-Lloyd als Entschädigung statt der unter 
Ziffer 10 dieser Reisebedingungen für die Stornierung am Abfahrtstag genannten Stornopauscha-
le auch den Reisepreis unter Abzug des Wertes der ersparten Aufwendungen und anderweitiger 
Verwendungen der Reiseleistung verlangen. Bei Berechnung nach der Pauschale steht dem Rei-
senden das Recht zu, Hapag-Lloyd nachzuweisen, dass ein Schaden nicht entstanden ist oder 
dieser wesentlich niedriger ist als die Pauschale.

13. Rücktritt und Kündigung durch Hapag-Lloyd
Hapag-Lloyd kann in folgenden Fällen vor Beginn der Reise von dem Reisevertrag ganz oder 
teilweise zurücktreten oder nach Beginn der Reise den Reisevertrag ganz oder teilweise kündi-
gen:
a) � bei Zugang der Absage bis spätestens vier Wochen vor Reisebeginn, wenn die in der 

Reisebeschreibung bzw. dem Prospekt genannte Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird. 
Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, dass die Mindestteilnehmerzahl 
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e) Abtretungsverbot
Ohne Zustimmung von Hapag-Lloyd können Reisende gegen Hapag-Lloyd gerichtete Ansprüche 
weder ganz noch teilweise auf Dritte übertragen.

B. Haftungsbeschränkung
a) Allgemeines
Ein Schadensersatzanspruch gegen Hapag-Lloyd ist insoweit beschränkt oder ausgeschlossen, 
als aufgrund internationaler Übereinkommen oder auf solchen beruhender gesetzlicher Vorschrif-
ten, die auf die von einem Leistungsträger zu erbringenden Leistungen anzuwenden sind, ein 
Anspruch auf Schadensersatz gegen den Leistungsträger nur unter bestimmten Voraussetzun-
gen oder Beschränkungen geltend gemacht werden kann oder unter bestimmten Voraussetzun-
gen ausgeschlossen ist.
b) Haftung bei Schiffsreisen
Sofern Hapag-Lloyd bei Schiffsreisen die Stellung eines vertraglichen oder ausführenden Beför-
derers zukommt, richtet sich die Haftung von Hapag-Lloyd nach den jeweils anwendbaren 
besonderen internationalen Abkommen oder auf solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften 
(z. B. Handelsgesetzbuch und Binnenschifffahrtsgesetz).
c) Haftung als vertraglicher Luftfrachtführer
Soweit Hapag-Lloyd die Stellung eines vertraglichen Luftfrachtführers zukommt, richtet sich die 
Haftung von Hapag-Lloyd nach dem Luftverkehrsgesetz, EG-Recht, dem Abkommen von War-
schau in der Fassung von Den Haag oder einer anderen Fassung oder dem Montrealer Überein-
kommen, je nachdem welche Bestimmungen Anwendung finden. Eine Haftung für mittelbare 
oder Folgeschäden wird nur übernommen, wenn diese durch Hapag-Lloyd oder ihre Erfüllungs-
gehilfen grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurden; die oben genannten Vorschriften 
bleiben unberührt.
Bei individuellen Linienflügen, die nicht im Reisepreis enthalten sind, ist Hapag-Lloyd lediglich 
Vermittler. Diese Flüge werden in den Unterlagen als „individuell vermittelter Flug“ dargestellt. In 
diesem Fall haftet allein das befördernde Unternehmen für die Erbringung der Beförderungsleis-
tung. Es gelten die Geschäftsbedingungen, wie z. B. die Stornokostenregelung, der befördernden 
Fluggesellschaft.
Im Übrigen finden bei allen angebotenen Flugreisen die jeweils gültigen allgemeinen und beson-
deren Beförderungsbedingungen des ausführenden Luftfrachtführers Anwendung.
d) Wertgegenstände
Für Beschädigung oder Verlust von persönlicher Ausrüstung (z. B. Foto- oder Filmausrüstung, 
Kleidung, Schmuck oder sonstige Wertsachen) durch Diebstahl, sonstiges Abhandenkommen 
oder extreme Belastungen außerhalb des Schiffes haftet Hapag-Lloyd nicht, es sei denn, die 
Schäden bzw. Verluste sind auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten von Hapag-Lloyd 
zurückzuführen. Auch bei Aufbewahrung oder Transport in den bei Landausflügen oder Transfers 
eingesetzten Fahrzeugen ist jegliche Haftung ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Verhalten von Hapag-Lloyd zur Beschädigung oder zum Verlust geführt hat.
Für Beschädigung oder Verlust von Kabinengepäck haftet Hapag-Lloyd nach den Regeln des 
Handelsgesetzbuches.
e) Fremdleistungen
Hapag-Lloyd haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammen-
hang mit Fremdleistungen, die lediglich vermittelt werden (z. B. Ausflüge, Sportveranstaltungen, 
Ausstellungen, Besichtigungen), wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der 
Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als 
Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie für den Reisenden erkennbar 
nicht Bestandteil der Reiseleistung von Hapag-Lloyd sind.

17. Insolvenzschutz
Hapag-Lloyd hat für den Fall der Zahlungsunfähigkeit oder der Insolvenz sichergestellt, dass dem 
Reisenden der gezahlte Reisepreis, soweit Reiseleistungen deswegen ausfallen, und die insoweit 
notwendigen Aufwendungen für die Rückreise erstattet werden. Der Reisende hat in diesen Fällen 
bei Vorlage des Sicherungsscheins einen unmittelbaren Anspruch gegen den Deutschen Reise-
preis Sicherungsverein VVaG, Vogelweidestraße 5, 81677 München. Ein Sicherungsschein befin-
det sich auf der Rückseite der Reisebestätigung.

18. Einreden und Beschränkungen der Bediensteten und Beauftragten
Wird ein Bediensteter oder Beauftragter von Hapag-Lloyd wegen eines Schadens, der im Zusam-
menhang mit der Beförderung entstanden ist, in Anspruch genommen, so kann er sich, sofern er 
beweist, dass er in Ausübung seiner Verrichtungen gehandelt hat, auf die Einreden und Haftungs-
beschränkungen berufen, die nach diesen Reisebedingungen gelten.

19. Verweigerung der Landungserlaubnis, Kosten der Weiterreise
Wird die Landung oder die Einreise des Reisenden und/oder die Einfuhr seines Gepäcks in dem 
vorgesehenen Hafen oder Land verweigert, kann Hapag-Lloyd den Reisenden und/oder sein 
Gepäck nach einem anderen Hafen oder Land, die vom Schiff angelaufen werden, weiterbeför-
dern und dort landen. Der Reisende muss Hapag-Lloyd ein der Weiterreise entsprechendes Ent-
gelt zahlen und alle hiermit im Zusammenhang stehenden sonstigen Aufwendungen ersetzen. Für 
eine solche Weiterreise gelten diese Reisebedingungen.

20. Havarie-Grosse
Der Reisende ist für Gegenstände, die er auf das Schiff mitgebracht hat, nicht beitragspflichtig zu 
einer Havarie-Grosse (§ 700 HGB). Er hat kein Recht auf Vergütung im Falle einer Havarie-Grosse.

21. Hilfeleistung, Bergung, Frachtbeförderung
Hapag-Lloyd ist berechtigt, mit dem eingesetzten Schiff anderen Schiffen Hilfe zu leisten, Schiffe 
zu schleppen und zu bergen sowie Fracht jeder Art zu befördern. Alle derartigen Tätigkeiten, ob 
vorher angekündigt oder nicht, gelten als Bestandteil der Reise.

22. Gerichtsstand
Gerichtsstand für Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik 
Deutschland haben, ist Hamburg. Der Reisende kann Hapag-Lloyd nur an ihrem Sitz verklagen.

23. Anwendbares Recht
Auf das Vertragsverhältnis zwischen Hapag-Lloyd und dem Reisenden findet ausschließlich deut-
sches Recht Anwendung. Dies gilt auch für das gesamte Rechtsverhältnis.

24. Ungültigkeit einzelner Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Reisebedingungen hat nicht die Unwirksam-
keit der übrigen Bestimmungen zur Folge.

25. Änderungsvorbehalt
Die Angaben und Preise in dem für die Reise gültigen Prospekt unterliegen ggf. Änderungen. 
Maßgeblich ist die Reisebestätigung.
Eine Preisanpassung vor Vertragsschluss ist gesetzlich insbesondere zulässig, wenn nach Veröf-
fentlichung des Prospekts aus folgenden Gründen eine Änderung notwendig ist:
a) � aufgrund einer Erhöhung der Beförderungskosten, der Abgaben für bestimmte Leistungen wie 

Hafen- oder Flughafengebühren oder einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden 
Wechselkurse,

b) � wenn die vom Kunden gewünschte und im Prospekt ausgeschriebene Pauschalreise nur 
durch den Einkauf zusätzlicher Kontingente nach Veröffentlichung des Prospekts verfügbar 
ist.

Veranstalter
Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH, Ballindamm 25, 20095 Hamburg,
Telefon +49 40 3001-4600, Telefax +49 40 3001-4601

nicht erreicht werden kann, wird Hapag-Lloyd unverzüglich von ihrem Rücktrittsrecht Gebrauch 
machen. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Reisende die auf den 
Reisepreis geleistete Zahlung unverzüglich zurück. 

	 � Erfolgt aus diesem Grund eine Umbuchung auf Wunsch des Reisenden, so entfällt die Be- 
arbeitungsgebühr von 7 50 gemäß Ziffer 11.

b) � ohne Einhaltung einer Frist, wenn der Reisende nach dem Urteil des Kapitäns, ggf. 
nach Rücksprache mit dem Bordarzt,

	 – wegen Krankheit, Gebrechen oder aus einem anderen Grunde reiseunfähig ist
	 – auf Begleitung angewiesen ist, jedoch ohne Begleitung reist
	 – �eine Gefahr für die Gesundheit anderer Passagiere, Besatzungsmitglieder und Mitarbeiter 

von Hapag-Lloyd darstellt
	 – unter falschen Angaben gebucht hat
	 – die Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmahnung nachhaltig stört
	 – �sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages 

gerechtfertigt ist
Wird aus einem unter b genannten Grund gekündigt bzw. erfolgt insofern ein Rücktritt, so kann 
der Reisende von der (Weiter-)Reise ganz oder teilweise ausgeschlossen werden. Hapag-Lloyd 
behält den Anspruch auf den Reisepreis; der Wert etwa ersparter Aufwendungen sowie etwaiger 
Vorteile, die Hapag-Lloyd aus anderweitiger Verwendung nicht in Anspruch genommener Leistun-
gen erlangt, wird angerechnet. Eventuell entstehende zusätzliche Kosten für die Rückreise trägt 
der Reisende.

14. Kündigung des Vertrages wegen außergewöhnlicher Umstände
Wird die Reise infolge bei Vertragsschluss nicht vorhersehbarer höherer Gewalt erheblich 
erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl Hapag-Lloyd als auch der Reisende 
den Vertrag kündigen. In diesem Falle erhält der Reisende den Reisepreis abzüglich einer ange-
messenen Entschädigung für die bereits erbrachten oder zur Beendigung der Reise noch zu 
erbringenden Reiseleistungen zurück. Hapag-Lloyd sorgt für die infolge der Aufhebung des Ver-
trages notwendigen Maßnahmen, insbesondere, falls der Vertrag die Rückbeförderung umfasste, 
für die Rückreise. Etwaige Mehrkosten für die Rückbeförderung tragen Hapag-Lloyd und der 
Reisende je zur Hälfte. Im Übrigen fallen die Mehrkosten dem Reisenden zur Last.

15. Gewährleistung
Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Reisende gegenüber der Schiffsleitung, 
einem örtlichen Leistungsträger oder Hapag-Lloyd Abhilfe verlangen. Schiffsleitung und örtliche 
Leistungsträger sind nicht berechtigt, irgendwelche Ansprüche anzuerkennen. Hapag-Lloyd kann 
die Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Hapag-Lloyd 
kann auch in der Weise Abhilfe schaffen, dass eine gleichwertige Ersatzleistung erbracht wird, 
z. B. eine andere Fluggesellschaft bzw. ein anderes Schiff eingesetzt oder eine andere Route 
befahren wird. Der Reisende kann die Ersatzleistung ablehnen, wenn ihm diese aus wichtigem, für 
Hapag-Lloyd erkennbarem Grund nicht zuzumuten ist, insbesondere wenn durch die Annahme 
der Ersatzleistung der Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise erheblich beeinträchtigt würde.
Der Reisende kann nach Rückkehr von der Reise eine der Minderleistung entsprechende Herab-
setzung des Reisepreises (Minderung) verlangen. Die Minderung tritt nur dann nicht ein, wenn der 
Reisende es schuldhaft unterlässt, den aufgetretenen Reisemangel unverzüglich anzuzeigen.
Leistet Hapag-Lloyd innerhalb einer angemessenen Frist keine Abhilfe oder wird erklärt, dass 
Abhilfe nicht möglich ist, und wird die Reise infolge der nicht vertragsgemäßen Erbringung der 
Leistung erheblich beeinträchtigt, so kann der Reisende den Reisevertrag kündigen. Wird der 
Vertrag auf diese Weise aufgehoben, behält der Reisende den Anspruch auf Rückbeförderung, 
sofern auch dieser Gegenstand des Reisevertrages war. Der Reisende hat den Teil des Reiseprei-
ses zu zahlen, der auf Leistungen entfällt, die er in Anspruch genommen hat, sofern diese Leis-
tungen für ihn nicht völlig wertlos waren.
Sofern Hapag-Lloyd einen Umstand zu vertreten hat, der zu einem Mangel der Reise führt, kann 
der Reisende unbeschadet der Minderung oder Kündigung Schadensersatz verlangen. Wird die 
Reise durch einen derartigen Umstand vereitelt oder erheblich beeinträchtigt, so kann der Reisen-
de auch wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit eine angemessene Entschädigung in Geld 
verlangen.

16. Haftung von Hapag-Lloyd
A. Allgemeine Haftung
Soweit nicht durch Sonderregelungen gemäß Ziffer 16 B etwas anderes bestimmt ist oder soweit 
nicht zwingende gesetzliche Regelungen entgegenstehen, gelten folgende allgemeine Bestim-
mungen:
a) Höchsthaftung
Die vertragliche Haftung von Hapag-Lloyd für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist insge-
samt auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig herbeigeführt wurde oder allein darauf beruht, dass für den entstandenen Schaden 
allein ein von Hapag-Lloyd eingesetzter Leistungsträger verantwortlich ist.
Für alle gegen den Veranstalter gerichteten Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Handlung, 
die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ist die Haftung für Sachschäden auf die 
Höhe des dreifachen Reisepreises beschränkt. Diese Haftungshöchstsummen gelten jeweils je 
Reisenden und Reise. Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche aufgrund internationa-
ler Abkommen bleiben davon unberührt. Dem Reisenden wird in diesem Zusammenhang in 
seinem eigenen Interesse der Abschluss einer Reiseunfall- und Reisegepäckversiche-
rung empfohlen.
b) Mitwirkungspflicht
Der Reisende ist insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen unverzüglich der Schiffsleitung 
oder dem örtlichen Leistungsträger zur Kenntnis zu geben. Diese sind beauftragt, für Abhilfe zu 
sorgen, sofern dies möglich ist und keinen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert; sie sind 
jedoch nicht berechtigt, irgendwelche Ansprüche anzuerkennen. Ist ein örtlicher Leistungsträger 
nicht erreichbar, so müssen Beanstandungen unverzüglich der Schiffsleitung oder Hapag-Lloyd 
mitgeteilt werden. Kommt der Reisende durch eigenes Verschulden diesen Verpflichtungen nicht 
nach, so stehen ihm Ansprüche insoweit nicht zu.
c) Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der Reisende inner-
halb eines Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber 
Hapag-Lloyd geltend zu machen. Die Geltendmachung kann fristwahrend nur gegenüber 
Hapag-Lloyd unter der am Ende dieser Bedingungen angegebenen Anschrift erfolgen. Nach 
Ablauf dieser Frist kann der Reisende Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden 
an der Einhaltung der Frist gehindert war. Dies gilt jedoch nicht für die Frist zur Anmeldung von 
Gepäckschäden, Zustellverzögerungen bei Gepäck oder Gepäckverlust im Zusammenhang mit 
Flügen. Diese sind binnen sieben Tagen bei Gepäckverlust, bei Gepäckverspätung binnen  
21 Tagen nach Aushändigung zu melden. 
Ansprüche des Reisenden nach den §§ 651 c bis 651 f BGB verjähren in einem Jahr, 
sofern es sich dabei nicht um Ansprüche wegen Körper- oder Gesundheitsschäden, die 
auf einer mindestens fahrlässigen Pflichtverletzung, oder sonstiger Schäden, die auf 
einer mindestens grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen, handelt. Die Verjährung 
beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach enden sollte. Schweben zwischen dem 
Reisenden und Hapag-Lloyd Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch begrün-
denden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der Reisende oder Hapag-Lloyd oder ihr 
Versicherer die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei 
Monate nach dem Ende der Hemmung ein.
d) Gesetzliche Ansprüche
Unbeschadet der Regelung in Ziffer 16 A a gelten die in diesen Reisebedingungen enthaltenen 
Haftungsbefreiungen und Haftungsbeschränkungen gegenüber allen Schadensersatzansprü-
chen des Reisenden, gleichgültig ob sie auf den Reisevertrag oder andere Rechtsgrundlagen 
gestützt sind.




